
Merkblatt zum Datengeheimnis 
 

Mit dem 25.5.2018 Gilt die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie ein neues 

Bundestatenschutzgesetz (BDSG). 

 
Diese Gesetze regeln die Verwendung von personenbezogenen Daten. Dabei ist es grundsätzlich 

nicht von Belang, ob diese Daten „digital“ (in Datenbanken, Dateien, IT-Systemen/-Applikatio nen 

etc) oder „analog“ (Karteikarten, Akten etc.) verwendet werden. 

 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Daten über juristische Personen (Vereine) sind grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. 

 

Gehen Sie im Zweifel bei Daten natürlicher Personen immer davon aus, dass ein Personenbezug 

vorliegt und fragen Sie ggf. bei ihrem Vorstand nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie mit den 

Daten umgehen sollen. 

 
Nach Art. 5 DSGVO müssen Personenbezogene Daten stets auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 
Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden 
(Grundsätze von „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz“); sie 
dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden (Grundsatz der 
„Zweckbindung“); 
 
Nach Artikel 6 DSGVO ist die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben hat oder sie durch Gesetz erlaubt sind. Unter anderem sieht die DSGVO hier 
folgende Erlaubnisgründe vor: 

1. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage 
der betroffenen Person erfolgen; 

2. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

3. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

4. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen 

 
Beachten Sie bitte auch, dass personenbezogene Daten grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben 

sind. 

 
Wir fühlen uns dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit verpflichtet. Sofern 
nicht anders angeordnet, tragen Sie bitte Sorge dafür, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu verarbeiten und wenn geboten wieder zu löschen. 

 
 

  



Auszug aus dem Gesetz 
 

§ 53 BDSG (neu) Datengeheimnis 

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten 
(Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 
Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 

§ 42 BDSG (neu) Strafvorschriften 

1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht 
allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu 
berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

2. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene 
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen. 

3. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

4. Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 
nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen 
den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder 
Benachrichtigenden verwendet werden 

§ 43 BDSG (neu) Bußgeldvorschriften 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 
2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig unterrichtet. 

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

3. Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine 
Geldbußen verhängt. 

4. Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 
nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder 
seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 
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